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den Waldungen von 15.000 Joch würden hinreichenden und billigen 

Brennſtoff für Fabriken liefern. Bei dem Umſtande, daß der Bodenertrag 

von den Weingärten ungenügend, und die Lage der Stadt an der Donau 

und am Ausgangs8punct weitführender Commercialſtraßen und Eiſenbahnen 

zur Vermittlung des Verkehrs zwiſchen Niederöſterreich und den weſt- 

nördlichen Nachbarländern berufen iſt, darf man die Hoffnung nicht auf- 

geben, daß die Stadt Krems in den Kreis der induſtriellen Landestheile 

eintreten und die Strömung der Zeit auch in dieſer Richtung zu ihrer 

fortſchrittlichen Entwieklung benüßen wird. 

372: K0Ppitel: 

Handel und Verkehr. 

Handel, 

Die große Verkehrsſtraße, welche von Weſten nach Oſten Oeſterreich 

durchfließt, die Donau, förderte die Entwieklung des Handels. Sc<on 

durch die Römer wurde Oeſterreich in den Weltverkehr eingeführt und 

frühzeitig werden Zollſtätten an der Donau urkundlich bezeichnet.) 

Während große Waarenzüge von Conſtantinopel bis nach Lor< kamen, 

wo deutſche Kaufleute die morgenländiſchen Producte empfingen und weiter 

führten, ſchifften entſchloſſene Männer donauabwärts, namentlich ſeitdem 

Karl der Große die Waarenzüge aus dem Jünern des fränkiſchen Reiches 

nach der Oſtgränze unter Aufſicht der Markgrafen geregelt hatte. Deutſch- 

land wurde ſo der Stapelplat des Welthandels.?) Die Raubzüge der 

Magyaren hemmten wohl einige Zeit den Handelsverkehr, konnten ihn 

aber nicht vollends unterdrücken. 

Einen Aufſchwung nahm der öſterreichiſche Handel unter der 

geſegneten. Regierung des edlen Geſchlechtes der Babenberger. Die Kreuz- 

züge, deren ſo manche an Krems vorüberpilgerten, belebten den regen 

Verkehr mit dem Orient und ſteigerten den Handel. Reiche Waarenzüge 

wanderten im XI. Jahrhundert durch das Donauthal.*) Beſonders 

1) 3, B. Eparesburg (Mautern). Büdinger, Oeſterr. Geſchichte, S. 156. | 
?) Der Zug des Großhandels ging aus dem nördlichen Deutſchland, wo die 

Induſtrie in den Seeſtädten des baltiſh<en Meeres früh aufblühte und die Stapel- 
pläße des orientaliſchen Handel8 ſich befanden, von Bardewig, der Hauptniederlage 
des deutſchen Handels, nach den jüdlichen Binnenländern, über Magdeburg, Erfurt, 
Frochheim nach Bayern, und von da über Regensburg und Paſſau ſtromabwärts 
nach Deſterreich. (Beer, Allg. Geſchichte des Welthandels 1. 171). 

. *) Adrian Rauch, rer. austr. 3cript. IL 106. -- Kurz, Oeſterreihs Handel 
in alten Zeiten. Linz, 1822, 13.
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günſtig war der Entwicklung und Ausbreitung des Handels das XIV. Jahr- 

hundert, denn es herrſchte allenthalben ein rühriges Leben, beſonders in 

den Städten. Alles ſtrebte nach Beſiß und Vermehrung des Eigenthums. =- 

Der Donauhandel hatte indeß einen gefährlichen Feind an den Raub- 

rittern, welche an den Ufern Vorwerke erbauten, um die vorüberziehenden 

Schiffe anzufallen und zu berauben. Die Unſicherheit zu Waſſer und zu 

Land erreichte ihren Gipfelpunct in der herrenloſen Zeit vor Rudolph 

von Habsburg. In Krems lag nicht ſelten eine große Anzahl Schiffe 

mit Wein und Korn beladen vor Anker, welche ſich die Fahrt nicht 

weiter fortzuſeßen getrauten.?) 

Krem8 war damals ein Knotenpunct des Donauhandels und 

entwickelte ſich im wahren Sinne des Wortes zu einer Handelsſtadt, 

wenn es auch nicht von ferne den Ruf der deutſchen Handelſtädte (wie 

Angsburg, Nürnberg, Regensburg) erlangte und ſelbſt mit den Öüſterr- 

reichiſchen Handelsſtädten Wiener-Neuſtadt und Wien ſich nicht meſſen 

kann. Die Lage der Stadt an der Donau bot den handeltreibenden 

Regensburgern und Paſſauern einen willfommenen Ruhepunct, an welchem 

Herren und Diener an einem echten Glas „Oſterwein“ ſich erlaben 

konnten. =- Außerdem war- Krems die einzige bedeutende Stadt am linken 

Donauufer und eignete ſich daher als paſſender Stapelplaß für den 

Betrieb der Waaren in das ſogenannte Waldviertel und weiterhin nach 

Mähren, Böhmen und Polen. Im Norden war das Bedürfniß nach 

den Producten de3 Südens, welche der Donauhandel in Krems ablagerte, 

größer als im Oſten, ſomit auch Handel und Verkehr dahin um ſo 

bedeutender. Von Krems gingen große Waarenzüge über Znaim nach 

Mähren, Böhmen, Polen und Rußland. Hier befand ſich nach Enns die 

erſte öſterreichiſche Zolllegſtätte, wo alle Schiffe landen und die Kaufleute 

für die Ein- und Ausfuhr einzelner Artikel Gebühren entrichten mußten, 

wodurch ſie übrigens in ihrer Reiſe keine3wegs aufgehalten wurden. ?) 

Nach der Begünſtigung Wiens durch Leopold den Glorreichen nahm 

zwar Krems als Handelsſtadt bedeutend ab, doch während der ſtürmiſchen 

eharni ten barg, welche die R e 

ME DL MED. SUR EEE: Pie Frieß, die Khuenringer, 1773. S. 141, 173, der 

übri i llen läßt). ; un 1 
DE um Jahrhundertes war Enns ein Hauptplaß für die 

Regensburger Rußlandfahrer (Rozarii), welche von den Meſſen zu Kiew, eine Haupt- 

waare, Pelze, brachten und dahin wieder Artikel Weſteuropas verführten. (Krones, 

Deſterr. Geſch. I11. 65. Vgl. Weiß, Geſch. Wien, 2. Aufl. 1. B., S. 414). 
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Zeit unter Friedrich dem Streitbaren war Krems wieder der Mittelpunct 
des Commercialzuges und erhielt ſich auch unter König Otacar noch 
lange als bedeutender Stapelplaßh. In der Hauptſtraße von Krems, 
genannt Landſtraße, befanden ſich die Waarenlager.*) 

Vortheilhaft für Krems war das Privilegium der Ladſtätte 
(Stapelrecht), kraft deſſen zwiſchen Krems und Korneuburg nirgends 
Wein, Getreide und dergleichen angeſchüttet oder angezogen werden durfte; 
was an nicht befugten Orten zwiſchen beiden Städten angeſchüttet oder 
angezogen werde, verfalle dem kaiſerlichen Fiscus. ?) Die Ladſtätte (d. i. der 
Ein- und Aysladungsplaß) befand ſich 1437 „auf der Hülm“ vor dem 
Hilberthor (Steinerthor), da nämlich die Donau damals viel näher an der 
Stadt floß als gegenwärtig. In einem Vergleiche zwiſchen beiden Städten vom 
Jahre 1402 erklärten die Steiner nichts dagegen zu haben, wenn die 
Schiffleute zu Krems bleiben, wie von Alters Herkommen ſei. *) Je mehr 
die Donau bei Krem3 verſandete, deſto mehr profitirte Stein von der 
Ladſtätte. = Bei verſchiedenen Anläſſen wurde die Stadt erſucht, von 
dieſem Privilegium der Ladſtätte keinen Gebrauch zu machen. 

So zum Beiſpiel bat die Stadt Korneuburg, ein bei ihnen mit Getreide 
beladene38 Schiff vorbeifahren zu laſſen, weil die Maut ſchon dort entrichtet worden 
ſei (1492, Samſtag vor Matth.). Kaiſer Friedrich 111. befal dem Caſpar Manhart 

ein Schiff Getreide, wo es ihm am beſten fügt, anſchütten zu laſſen, ohne Nachtheil 
des ſtädtiſchen Privilegiums (1492, Linz, Sonntag nach Michel). 1493 erſuchte der 

Pfleger zu Hollenburg, daß zu Krems ein Schiff Getreide paſſirt werden möchte, und 
1495 entſchuldigt er ſich, daß er in Weinzierl habe Weinſtecen anlegen laſſen. Kaiſer 

Ferdinand erlaubte jenen Herrſchaften und Landſtänden, welche über eine Meile Weges 
von der gefreiten Ladſtätte entlegen ſind, ihr eigenes Getreide, Wein und derlei 

Effecten an dem nächſt gelegenen Ort an dex Donau anzuſchütten, anzuziehen und 
zu laden, auch auf- und abwärts zu führen, jedoch daß kein erkauftes und Beſtand- 

Getreide oder Wein darunter gezogen werde (1524, Wien 1. Juni). Uebrigens hielten 
die Städte ihr Privilegium aufrecht. So zeigten 1649 die Steiner an, vernommen 

zu haben, daß Kaufleute ſich unterſtanden, zu Theiß und St. Johannes die Weine 
anziehen zu laſſen und ſolches geſtattet werde, was wider ihre Freiheit zu üblen 

Conſequenzen laufe. Als Jacob Prigner, Binder zu Landers8dorf, 1723 erſuchte, 
Binderholz zu Proviantſäſſern unter Lander3dorf zur Donau liefern und niederlegen 

zu dürfen, proteſtirte die Stadt dagegen und erlaubte es erſt gegen Bezalung des 

Pflaſtergeldes und Ausſtellung eines Reverſes. 

/) Das Gögl'ſche Haus in der Landſtraße erinnert noch jeht in ſeinem Bau 
und mit ſeinen Waarenmagazinen an ein großes einſtmaliges Waarenlager. (Haſel- 
bach, Stellung von Krems in der Handelsgeſchichte. Bl. f. Landesk. 1865, S. 236, 270). 

. Y) 1463. Priv. Friedrich 11. (S. 36). Erneuert durch Patent des Kaiſer? 
Mathias 13. Juli 1615, und Kaiſer38 Leopold 1. 9. September 1681. 

3) 1402, Sonntag nach St. Gilgen. 
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Ein anderes mit Handelsvortheilen für die Stadt verbundenes 
Privilegium war das (ältere) Niederlagsrecht für Salz. Die Herzoge 
Wilhelm und Albrecht befahlen nämlich, daß man kein Hälliſch und Schellen- 
berger-Salz an beiden Städten „fürführen laſſe“, ſondern daß dasſelbe 
alda niedergelegt und verkauft werden ſolle. ?) Die Städte beſaßen alſo 

gewiſſermaßen das Salzmonopol für Oeſterreich, das jedoch bald Streit 

herbeiführte, da das kleinere Stein in Bezug auf den Donauhandel ſich 

bedeutender fühlte. Im Jahre 1402 kam es zu einem Ausgleich, deſſen 

wichtigſte Punkte lauteten : Die Schiffleute können von nun an einkehren, 

wo ſie wollen „zu der obern oder zu der nydern ſtatt“; die Kremſer 

dürfen an ihrer Beherbergung als altem Recht und Herkommen feſthalten, 

die Salzherrn aber dürften fortan keine Herberge halten. Die Kremſer 

dürfen das von ihnen nach Stein herabgebrachte Salz auch mit ihren 

eigenen Wägen ausführen und ſollen hinſichtlich des Salzeinkaufes in 

Stein vor allen anderen Fremden den Vorzug haben.?) =- Um ſich der 

Treue der Kremſer im Kriege gegen Mathias Corvinus zu verſichern, 

gewährte ihnen Kaiſer Friedrich II. die Niederlage und den Handel mit 

Salz, wie ihn die Bürger von Stein beſeſſen hatten. *) Dieſe Conceſſion 

gab zu vielen Klageſchriften Veranlaſſung, weil ſich die Steiner in ihrem 

Erwerbe und Einkommen von den Kremſern zu ſchwer gedrückt fühlten. 

(Vergleiche Kapitel 46). 

Wichtiger war das aus ähnlichem Anlaſſe ertheilte Privilegium des 

Niederlagsrechtes, welches Kaiſer Friedrich I11. der Stadt Krems 

für ihre ihm während der Belagerung in der Burg zu Wien geleiſteten 

Dienſte verlieh.) Alle Kaufmannſchaften, wie ſolche Wien vor der 

Rebellion gehabt, ſollten in Krems Niederlagen haben, das heißt, die 

Waaren mußten eine Zeit lang im Kaufhanſe der Bürger feilgeboten 

werden, und nur, wenn ſie unverkauft blieben, konnten ſie weiter geſchafft 

werden. 8) Selbſt das Bauholz aus dem kaiſerlichen Gföhlerwald mußte 

hier niedergelegt werden. *) Der Stadtkämmerer hatte den Auftrag, von 

allen hereingebrachten fremden Waaren das Niederlagsgeld zu nehmen?) 

und namentlich von dem in der Stadtniederlage eingelegten Stahl das 

inal auf Papier im Stadtarchiv iſt ohne 
ien. i L 

11.4096, 26. MORE EEE ENG wis ſt aber verificirt durch ſpätere 
Fertigung und Siegel. Das Ladſtätt-Privilegium i 

Patente. Strobl an O. 1881, Beilage XVII). 

3 1008.24 EHE vel Buhs in Flandern 
“ i, im ve | : 

4 1488, Keuftadt, Freitag nach Dreikönige und Pfingſttag nac< Weihn. 

8) Kurz, Oeſterreichs Handel in älterer Beit, 1882. 

8) Acten vom Jahre 1497 im Stadtarchiv. 

7) 1580, 13. November. 
.. 

Dr. Kerſchbaumer, Geſchichte der Stadt Krems. 
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gebührende Niederlags8geld per 1 Schilling von jedem Centner ab- und 
einzufordern. Ein Atteſt von dem geweſenen polniſchen Factor Barthol. 
Ehgattner bezeugt, daß die polniſchen Handelsleute für ihre dur<geführten 
oder hier niedergelegten Waaren die Niederlagsgebühr jede3mal bezalten, 
ſohin ſolche keine Neuerung, ſondern eine uralt hergebrachte Gerechtigkeit 
ſei.?) Ein Decret vom Jahre 1689 beſtimmte, daß die Niederlage zu 
Wien und Krems noch fernerhin conſervirt werde. 

Von beſonderer Bedeutung war die Eiſenniederlage. Eiſen- 
waaren aller Art kamen von Stadt Steier, Waidhofen, Scheibbs, Greſten 2c. 
nach Krems und wurden von da weiter nach Böhmen und durch Polen 
in die Türkei befördert. Senſen, Sicheln, Strohmeſſer aus Waidhofen an 
der Ybbs, Opponih, Gaming, Randegg, Tirnih; Nägel aus Scheibbs, 
Gaming, Waidhofen; Meſſer und Feilen aus Waidhofen ; Hacken aus 
Ybbſitz. Als Gegenfuhr brachten die Handelsherren Getreide, Schmalz, 
Flachs, Leinwand und Unſchlitt u. ſ. w. in die Gebirgs8gegend.?) Die 
Kunde drang bis zum Kaiſer, der anfragen ließ, ob nicht Eiſenwaaren 
von Krems durch Polen in die türkiſchen Gebiete gehen 2?) zugleich wurde 
die Stadt aufgefordert, die Privilegien über den Eiſenhandel vorzulegen. 
Nach einigen Jahren bekannte die Hofkammer, daß Krems das Privilegium 
über die Eiſenniederlage vormals zwar eingeſchickt habe, ſolches aber in 
Verſtoß gerathen ſei; die Stadt möge daher eine Abſchrift des Privile- 
ginms nochmals vorlegen.) =- Maximilian Il. verbot, das Eiſen ins 
Ausland zu verkaufen, da die eigenen Landsleute daran Mangel leiden; 
ferner verbot er, das Eiſen nur in Buſchen und nicht nach dem Gewichte 
zu verkaufen; auch ſolle Niemand gezwungen werden, wie biSher zu jedem 
Colli Eiſen eine Quantität Stahl abzunehmen. *) Die Krakauer Kaufleute, 
welche 1587 90 Centner Stahl hier niedergelegt hatten, mußten per 

Centner 1 Schilling Niederlaggeld bezalen. *) 
Die geänderten Zeitverhältniſſe änderten auch die ſtädtiſchen Vortheile 

des Niederlagsrechtes, indem nach und nach die Regierung alle Vortheile 
an ſich zog. Zunächſt wurde der Salzhandel beſchränkt. Sc<on 1492 
befahl der Kaiſer den Salzhandel in Krems ſo zu führen, daß das 
kaiſerliche Kammergut dadurch nicht geſchädigt werde. Kaiſer Ferdinand 
befahl 1560 die Aufgabe auf das Küffel Salz abzuſtellen, hingegen die 

1) 1685, 2. Mai. 
2 Frieß, in den Blättern für Landeskunde 1878, Seite 278, 

) 1562, 16. December. 
*) 1565, 11. April. 
4 1574, 13. Jänner. 

) 1587, 138. April. Befehl des Rathes. 
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90. Küffl, welche die Salzverfertiger auf jedes Pfund Salz den Ladſtätten 

zu geben pflegen, zur Hälfte für die Unkoſten oder Ergänzung der übrigen 

zu behalten, die andere Hälfte aber in die landesfürſtliche Salzkammer 

nach Wien zu bezahlen. 1) 1632 ließ die Hofkammer das kaiſerliche Salz- 

haus zu Stein erbauen und 1740 decretirte das Salzoberamt zu Wien 

an den k. k. Salzverſilberer zu Stein den Salzverſchleiß nicht in Beſtand 

zu verlaſſen. Der Stadt Krems blieb zwar wie vorhin geſtattet das 

benöthigte Salz zu verſchleißen und einen Ausmaßler anzuſtellen, aber 

1754 befahl das k. k. Salzoberamt, daß Verſchleißer und Mäßler vom 

Salzverſilberer zu Stein aufgeſtellt werden und die Licenz keinem Ka3- 

ſteher oder Greißler ertheilt werde.?) =- Auch der Eiſenhandel wurde 

von der Regierung nach und nach beſchränkt. Im Jahre 1586 wurde 

eine neue landesfürſtlihe Eiſen- und Proviant-Ordnung publicirt und 

1610 eine landesfürſtlihe Commiſſion zur Unterſuchung der vielen 

Gravamina in Eiſenſachen eingeſeht. Noch im Jahre 1767 exiſtirten zu 

Krem38 6 bürgerliche Eiſenhändler, welche wegen Zuſammenziehung ihrer 

biSherigen drei 4 1a minuta Eiſenverkauf8-Handlungen in das damalige 

Niederlag8gewölbe und wegen gemeinſamer Spedition im Einverſtändniß 

mit der k. k. Eiſen-Obmannſchaft in Oeſterreich ob und unter der Enns einen 

Compagnie-Contract auf 30 Jahre ſchloſſen, welcher ungehindert der 

Weigerung des Kremſer Stadtrathes von der Regierung ratificirt wurde. 3) 

-- Aehnlich ging es mit dem anderen Waaren-Niederlagsrecht. Im Jahre 

1753 wurde von der Regierung bewilligt, daß der x. f. Commercienrath 

Johann Frieß in Krems eine Waaren-Niederlage errichte. 1760 wurde 

die Einfuhr fremden Damaſtes verboten, weil in den Erblanden eine 

„anſehnliche Quantität pro consumo verfertigt werde. Tranſitoriſche 

Waaren ſollen im ſtädtiſchen Depositorio und im Werthi'ſ<en Haus- 

gewölbe aufbewahrt werden (1762). Fremde Kaufwaaren, ſo von Par- 

ticularen eingeführt werden, unterliegen der doppelten Mautgebühr (1769). 

So verlor Krems nach und nach alle Handelsvortheile, die es vorher 

„beſeſſen hatte. 

Die Einfuhr - Artikel, welche auf der Waſſerſtraße transportirt 

wurden, waren folgende: ; 

Salz. Dazumal war die Salzniederlage kein Monopol, ſondern 

ein bürgerliches Gewerbe; der Handel mit Salz lag, wie erwähnt, in 

" den Händen der Bürger, daher ſelbes billiger al8 jeht war. Das Salz 

1) 1560, Wien, 3. Sept. 

2) 1754 7. März. 
3) 1768, 22. Dec. 

. 
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fam von Salzburgs Umgebung auf dem Inn nach Paſſau und wurde 

von dort donauabwärts verſchifft, und zwar in Fuderſtöden (carrada), 

d. i. abgeſtubten koniſchen Salzſtöken, in hölzernen Gefäßen eingeſchlagen 

(Küffel). Es war einer der gangbarſten Artikel. Ein Pfund koſtete im 

XIV. Jahrhundert 1 kr. (jezt 10 kr.) (Vgl. Kap. 42). 

Südfrüchte. Anfangs waren die Südfrüchte (Specereien) Luxus- 

gegenſtände, wurden aber bald ein Bedürfnis. Nach den Kreuzzügen 

nahm der Handel mit Gewürzen einen großen Aufſchwung. (Pfeffer, Safran, 

Ingwer, Zimmet, Gewürznelken, Feigen, Roſinen, Zibeben, Mandl, 

Zucker, Reis, Oele 2x.) Der Bedarf war enorm. Venedig war der Markt 

für deutſche Kaufleute, welche über Tirol und Deutſchland die Waaren 

an ihren Beſtimmung3ort brachten. Die Preiſe für Südfrüchte waren 

ſehr hoch, ein Pfund Zucker galt im Werthe gleich 3 Meßen Korn. 

Eiſen (vgl. oben S. 434). 

Stoffe. Seide und feine Tücher kamen aus Italien und Flandern. 

Feine Tuchwaaren lieferten ſhon im X11. Jahrhundert Köln und 

Maſtricht. Man liebte lebhafte friſche Farben in der Kleidung und 

opferte viel für deren Pracht und Schönheit. Indiſche, perſiſche, griechiſche, 

franzöſiſche Stoffe kamen durch Kaufleute von Venedig nach Oeſterreich. ?) 

Leinwand. Kaiſer Max befahl 1516, daß auf die falſche Leinwand 

invigilirt und alle Leinwand beſchaut werde. Laut ſtädtiſchen Edictes 

ſollten die Leinwandhändler, welche ſtu>- und ellenweiſe verkaufen, auf 

dem Korngries und auf dem Dominikanerfriedhofe feilhaben.*?) 

Holz, beſonder3 Binderholz, war ein ſtark geſuchter Handelsartikel. 

Export-Artikel. Wein, als das Hauptproduct der hieſigen Gegend. 

(Vgl. 391). Die dem Emporblühen der Stadt günſtigen Herzoge Wilhelm 

und Albrecht verboten Jedem mit Wein, Salz oder anderen Waaren hier 

Handel zu treiben, wenn er nicht die Ungelder (Steuer, Wache U.) 

zahle, wie doch Herkommens ſei und der Stadt ſonſt beſchwerlich falle.*) 

Senf. Der Rath. befahl, daß die „Senffaſſel“ drei Halbe groß 

gemacht werden ſollen. “) Dieſer bekannte HandelsSartikel erhielt ſich geſucht 

bis auf die Gegenwart. *) 
Tuch. Die Tuchbereitung, welche durch Tuchmacher aus Flandern 

in Oeſterreich im XUIl. Jahrhundert eingeführt wurde, florirte einige 

1) Blätter f. Landesk. 1870. S. 154, 1872 S. 10. 
?) 1589, 7. Juli. (Stadtarch.) 
4, 1403, 10. Juni. Wien. (Stadtarch.) 
; HG EWE HOBG un Prot.) 

I „Bericht der Londoner Induſtrie-Ausſtellung vom Jahre 1862 werdet 
jährlich 500 Eimer Senf in Tiegeln und Fäſſern zu res a TE 
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Zeit. In Krems hatten ſie wie in Wien eine Niederlage (Laube).*) Zu 

Wien, St. Pölten und Tuln wurden Tücher gröberer Gattung erzeugt, 

die zu Loden verwendet, ſehr geſucht waren. Die Tuchpreiſe waren höher 

als jeht. Die Iglauer Tuchmacherzunft führte ihre Waaren auf die 

öſterreichiſchen Märkte. ?) 

Safran. Die Stadt bezog denſelben von Absdorf, wo das 

Bürgerſpital von Krem8 den Safranzehent beſaß. *) Mit dieſem geſuchten 

Artikel wurde bedeutender Handel getrieben ; ein königliches Edict verbot 

ſtrenge den Verkauf und Wucher mit Safran und das Darleihen auf 

denſelben. *) 

Fiſche. Der Verbrauch derſelben war damals ſtärker als jeßt. 

Die Flüſſe und Teiche lieferten zahlreiche Fiſchſorten, die von Krems aus 

weiter ſpedirt wurden. Eine geſuchte und wichtige Handel8waare war der 

Donaukarpfen und der Hauſen. Leßhterer kam wohl hier ſeltener vor und 

wurde meiſtentheils aus Ungarn hieher gebracht und weiter befördert. *) 

Im vorigen Jahrhundert traten hinzu: Alaun, Kremſerweiß, in 

neuerer Zeit Weinſtein. *) 

Inzwiſchen waren deutſche Handelsgeſellſchaften entſtanden, welche 

Waaren in großen Maſſen auf Märkten auffauften und dadurch den 

Kleinverkehr und die Herrſchaft über die Preiſe in ihre Hand brachten. 

Schon mit Ende des XV. und Anfang des XVI1. Jahrhunderts wurde 

allgemein über das Steigen der Waarenpreiſe und über die Uebervortheilung 

des Publicums durch ſpeculirende Kaufleute geklagt. Daher wurden 1518 

auf dem Ausſchußlandtage der geſammten öſterreichiſchen Erblande zu 

Junsbru, auf welchem Krems durch den Bürger Michael Polt vertreten 

war, mehrere Anträge auf Abſtellung von Mißbräuchen geſtellt, welche 

hier eine Erwähnung verdienen. 

Punct XI beſchwert ſich über die Handels8geſellſchaften und Kaufleute, welche 

Waaren in die Erblande einführen und die Städte betrügen und übervortheilen. Die 

Tucher (heißt es) bringen das Tuch aus Niederland, England und Jtalien, ohne 

es in der urſprünglichen Qualität zu laſſen; ſie nehmen die Ueberlänge, brechen 

? ! - Stadtrechtzurkunde vom Jahre 1305. 

) R EU PN welcher mit ſeinen Tuchwaaren ohne 

Erlaubniß in die Stadt gekommen war, wurde arretirt, aber auf des Herzogs 

Befehl entlaſſen. 1432. (Stadtarchiv). 
3) 1495. Lehenbrief. 
4 

3 Der Daten H ein ſo ſeltener und köſtlicher Leckerbiſſen, daß Herzog 

Rudolph IV. ſolche Fiſche dem Papſt Innocenz VI. nach Avignon als Geſchenk 

ſchite. (Kurz, Oeſterreichs Handel in älterer Zeit, S. 339.) ; 

s) Die Firma Hießgern macht mit Weinſtein große Geſchäfte, beſonders nach 

Deutſchland. Weinſtein wird zu Arzeneien und Färbereien verwendet. 
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ihm durch Strecken die Haltbarkeit und bringen es ſo auf den Jahrmarkt. =- Bezüglich 

- der Seidentücher (Goldſtoff, Sammt, Atlas, Damaſt) herrſche ein großer Unter- 

ſchied in Güte und Breite. Die Kaufleute verfaufen auf den Märkten die gute neben 

der ſchlechten Waare, wodurch der gemeine Mann übervortheilt werde. Daher. ſolle 

fein Seidentuch ungezeichnet verkauft werden, damit jeder wiſſe, woher e8 komme 

(Venedig, Mailand, Genua, Lucca, Florenz, Türkei). Hauſirhandel mit Seidentüchern, 

Gewürzen und anderen Krämerwaaren ſoll nicht geſtattet werden, ſondern blos auf 

offenen Pläen mit Erlaubniß der Obrigkeit. Auch Leinwand muß mit dem Siegel 

ver Stadt, wo ſie erzeugt wurde, verſehen ſein. =- Das Monopol in Specerei- 

waaren haben die Handels8geſellſchaften, wodurc<h die Preiſe ungemein aufſchlagen. 

Sie laſſen die Specereiwaaren nicht in der urſprünglichen Qualität, in welcher ſie 

aus Venedig, Calcutta, Liſſabon, Antwerpen, Lyon und Frankfurt bezogen werden. 

Jnsbeſondere vermengen ſie Jngwer mit Ziegelmehl und anderen aufgefärbten 

Mitteln, füllen damit die Wurmlöcher aus, damit ſie an Gewicht gewinnen; ſie miſchen 

auch „Meykhim“ darunter, den man von Ingwer nicht unterſcheiden kann. Der Ingwer 

joll ſofort ungefärbt und unſortirt verkauft werden; ebenſo Pfeffer und Gewürznelken, 

venen oft Geſundheit8gefährliches beigemiſcht werde. Auch Zimet, Muscat, Zuder, 

Mandel, Zibeben und andere Specereien werden häufig dnrch Zuſatz verfälſcht, was, 

abgeſehen vom Betrug, ſ<hwangeren Frauen, Kranken und anderen Perſonen ſchädlich 

ſei. Solches ſei nicht zu geſtatten, daher ein Beſchauer aufzuſtellen. Insbeſonders 

ſollen keine verlegenen gemengen Gewürze in Pulver zerſtoſſen verkauft werden, bei 

Verluſt der Habe und Strafe. =- Häringe, „der nymandt nit wol emperren mag" 

und die im Preiſe aufgeſchlagen haben, laſſen die Kaufleute nicht in urſprünglicher 

Verpackung, ſondern machen die Tonnen kleiner, ſo daß Tonnen, die vorher 1000 

Stücke gehabt, jezt nicht 700 Stü enthalten; auch miſchen ſie gute und verdorbene 

untereinander; dies jei bei Strafe zu verbieten und die Waare im Vorfindungsfalle 

zu verbrennen. =- Zm Laufe der Darſtellung wird der Wunſch ausgeſprochen, es 

möge Veranſtaltung getroffen werden, daß in den Erblanden ſelbſt die Fabricate 

von Tuch und Seidewaaren emporkommen, damit man das Geld im Land behalte.) 

Während man auf ſolche Weiſe die einheimiſche Erzeugung gegen 
die Concurrenz ausländiſcher Kaufleute ſchüßen wollte, erlitt das Handels- 

weſen in Oeſterreich einen merkbaren Niedergang. Mehrere Umſtände 

wirkten zuſammen. Die ſtärkſte Schlappe erhielt aber der Donauhandel 

durch die Eröffnung des neuen Handel8weges von Conſtantinopel nach 
Venedig. Die Waarenzüge nahmen nun direct ihre Richtung nach der 
emporblühenden Reſidenzſtadt Wien. Kaiſer Friedrich I1U. gab wohl der 
Stadt Krems am 29. December 1463 das Privilegium des directen 
Handels mit Venedig und der Errichtung einer Niederlage mit venetia- 
niſchen Waaren, ein Vorrecht, deſſen ſich nur der Kaufmannsſtand Wiens" 
erfreute. Allein die Stadt profitirte nicht viel von dieſem Privilegium; 
einerſeits verſöhnte fich Kaiſer Friedrich im April 1464 mit den Wienern, 
die den Handel nach Venedig wieder ſelbſt aufnahmen, ?) anderſeits hatte 

2 Archiv 1. .c. XII S. 239 ff. 
) Strobl, die Städte Krems und Stein im Mittelalter 1882, S. 24.
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in Folge der Entdeckung des neuen Welttheiles Amerika der Verkehr mit 

Venedig bald ein Ende, und der Colonialwaarenhandel ſchlug abermals 

neue Wege ein, nämlich über die Niederlande. Natürlich mußte auch Krems 

die Folgen dieſer Aenderung empfinden. Je mehr der Handelsverkehr auf 

der Donau verödete, deſto mehr ſank die commercielle Wichtigkeit von 

Krem8; aber troßdem blieb es bis zu den Zeiten der Kaiſerin Maria 

Thereſia ein nicht unbedeutender Platz für den Tranſitohandel. = 

Uebrigens gab es auch noch andere Hemmniſſe, welche dem Handelsgeiſte 

Schranken ſehten ; wie 3. B. die zeitraubenden Niederlagsprivilegien ; die . 

zahlreichen Zollſchranken ;*) der läſtige Straßenzwang; das engherzige 

Zunftweſen; die vielen Kriege; die ſchlechten Fahrwege; das Hauſiren?) 

1. ſe Ww. 

Die Verſuche, welche noh im XVI]. Jahrhundert unter Kaiſer 

Lopold 1. gemacht wurden, den öſterreichiſchen Urproducten auf dem 

Landwege oder auf der Donau neue Abſahgebiete zu eröffnen, mißlangen; 

ebenſo die Bemühungen Carl VI. den öſterreichiſchen Handel zu heben. 

Die Urſache des Scheiterns aller Bemühungen lag theils in den üngünſtigen 

Zeitverhältniſſen, theils aber auch in der Gleichgiltigkeit und Energie- 

loſigkeit der Bevölkerung. ES iſt eine allbekannte Thatſache der Erfahrung, 

daß in Oeſterreich häufig nichtöſterreichiſche, weil rührigere, Kaufleute ſo 

proſperiren, daß die heimiſchen Kaufleute mit ihnen nicht zu concurriren 

vermögen. 

Wie lebhaft der Handel in Krems noc< im vorigen Jahrhundert | 

blühte, ergibt ſich aus Folgendem. Ein kaiſerliche Patent. vom 

18. September 1710 befahl die Sonn- und Feiertage zu heiligen und 

ſich der weltlichen Handirung, Kaufmannſchaften und dergleichen operum 

gervilium bei Strafe zu enthalten. Der Stadtrath verordnete zu dieſem 

Ende an Sonn- und Feiertagen die Schranken bei den Stadtthoren 

verſchloſſen zu halten und keine ſchweren Fuhren paſſiren, keine Kauf- 

mann3waaren in die Stadt hereinbringen, weder von Wein, Körner und 

anderen Effecten an .dem Waſſer auf die Schiffe anſchütten und anziehen, 

noc< auch die auf dem Waſſer ankommenden Güter und Waaren ausziehen 

ſervanz wurden aber viele 
und hinwegbringen zu laſſen. Gegen dieſe Ob er 

Beſchwerden angebracht. Die Bürger und Handwerker, welche mit ihren 

Waaren und Feilſchaften die Jahrmärkte und Kirchtage auf dem Lande 

beſuchten, klagten, daß ſie ſo drei Tage ausbleiben und öfter3 größere Un- 

DD Kau 
U entrichten. 

7) Kaufleute aus Baiern mußten bis Wien 21 Mal Zo 5 

3 Bel Generale Kaiſer Eu 11, ddo. Korneuburg 138. Dec. 1570 wider die 

Hauſirer. 
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koſten machen müßten, als ſie auf den Märkten löſen. Beſonders beſchwerten 
ſich die Schiffleute und die in- und ausländiſchen Fuhrleute wegen Zeit- 
verſäumniß und merklicher Unkoſten. Der Stadtrath ſtellte dies der 
Regierung vor, indem er auzeinanderſeßzte, daß die Sciffleute mit großen 
mit Getreide, Wein oder anderen Sachen beladenen Hagenauern aufwärts 
fahren und gewöhnlich bei hieſigen beiden Städten die ganze oder eine 
Zuladung aufzunehmen haben ; wann ſie nun an den Sonn- und Feier- 
tagen mit ihren Zügen ankommen und ihre Waaren, Wein, Körner und 
andere erhandelte Sachen nicht auf das Sciff bringen dürfen, ſondern 
mit viel Pferd und Knechten den ganzen, ja zuweilen, da mehrere Feier- 
tage zuſammenkommen, zwei und drei Tage warten müſſen, ſo verurſache 

ihnen Solches große Unkoſten und Schaden, namentlich zu Leſe-, Herbſt- 
"und Marktzeiten und gegen den Winter, wann die Donau mit Eis zu 
rinnen anfange und ſie zu rechter Zeit wegen Aufhaltung an ihren 
beſtimmten Ort nicht gelangen können. Er fügte bei, daß durch ſolch 
rigoroſe Obſervanz des Sonntages der Handel und Wandel von beiden 
Städten hinweggetrieben werde, weil die Fuhr- und Schiffleute zu anderen 
Ladſtätten an der Donau, wo ſie an Sonn- und Feiertagen ungehindert 
paſſirt werden, zufahren und die beiden Städte meiden, welches denſelben, 
beſonder3 der armen Stadt Stein zu Schaden gereichet, indem ihr die 
Boden- und Pflaſtermauth, Landſtattrecht und andere wenige Gefälle 
entgehen, den Bürgern aber dadurch ihr Gewerbe, von welchem ſie große 
Steuern und Gaben reichen müßen, mehrentheils geſchmälert würde. 
Schließlich bat der Stadtrath, daß an Sonn- und Feiertagen wenigſtens 
nach geendigtem Gottesdienſt und Nachmittags die Fuhren in die Stadt 
herein paſſiren, auch die nothwendigen Auf- und Abladungen der Güter und 
Waaren auf und von den Wägen und Schiffen verrichtet werden dürfen. 
Die Regierung limitirte das Patent in der erbetenen Weiſe mit dem 
Zuſatze, daß bis dahin die Shranfen und Schlagbäume unter den Stadt- 

thoren verſchloſſen zu halten ſeien.) 

Am längſten erhielt ſich no<g das Speditions8geſchäft mit 
- Polen und Rußland, namentlich der Vertrieb des ſteiriſchen Eiſens. 

Dieſes einträgliche Handel8geſchäft ging durch die Hemmung des Verkehres 
zwiſchen dem weſtlichen Ausland und dem Reiche Polen unter Kaiſer 
Joſeph 11. für Krems gänzlich verloren. =- Troß alledem iſt das Handels- 
geſchäft noch immer eines der beſten in Krems, wozu das an Sonntagen 
beſonders zum Kirchgange und Geſchäfte halber herbeiſtrömende Landvolk 

1) 1714, 14. September. 
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niht wenig beitragen mag. Die Zahl der Kaufleute und Händler in 
Krems8 ſammt Gehilfen beträgt die anſehnliche Summe von 527 Perſonen, 
wovon ein Viertel auf Bekenner des moſaiſchen Glaubens entfällt. 

Jahrmärkte. 
Jahrmärkte waren in früheren Zeiten ein großer Vortheil für eine 

Stadt. Krem38 bemühte ſich daher dieſer Vortheile theilhaftig zu werden 

und es gelang der Stadt zwei große Jahrmärkte zu erlangen. Den erſten 

Jahrmarkt am Jacobs8tag verlieh Herzog Albrecht den Bürgern im 

Jahre 1353.1) Dieſes Jahrmarkt8recht wurde 1359 von Herzog Rudolph 

erweitert, indem er „zur Förderung und Beſſerung derſelben Stadt“ 

bewilligte, daß der Jahrmarkt 38 Tage vor Jacobi beginnen und 8 Tage 

nach Jacobi enden ſolle.?) Die Herzoge Wilhelm und Albrecht, welche 

dem Emporblühen der Stadt beſonders günſtig waren, verlegten den 

Jahrmarkt von Jacobi auf Simon und Juda, weil „derſelb Jahrmarkht 

auf die egenante Zeyt nicht kommleich noch nußleich wer". =- Später 

baten die Bürger, daß ihnen geſtattet werde, beide Jahrmärkte (zu Jacobi 

und Simoni) abzuhalten. Die genannten Herzoge bewilligten und 

beſtätigten dieſelben zwei Jahrmärkte, den erſten „auf St. Jacobstag im 

Schnit, den ſie vormahl8 daher haben gehabt, und den andern darnach 

auf St. Simonis und St. Zudastag am Herbſt", und zwar „jeglichen 

Jahrmarkt Acht Tag vor und Acht Tag hinnach“.* 

Dieſe Kremſer Jahrmärkte wurden bald berühmt. Viele Tauſend 

Käufer und Verkäufer beſuchten ſie und beſonders von Böhmen und 

Mähren herab erſchienen die Tuch- und Wollhändler mit ihren rieſen- 

haften Deichſelwägen. 5) In Buden, Hallen und Lauben wurden die 

verſchiedenen Waaren feilgeboten und die Bewohner der Umgegend eilten 

in Maſſen herbei, um ihren Bedarf zu decken. Krems wurde ſo ein 

lebhafter Mittelpunct des Verkehrs. Dagegen machten die Kaufleute wieder 

gute Geſchäfte, indem ſie auf den durch Verkauf ihrer Waare leichter 

gewordenen Schiffen und Wägen den echten Kremſer Rebenſaſt, Eiſen- 

producte der ſteiriſchen Gewerke, Salz und Manufacturwaaren der hieſigen 

ſtrebſamen Gewerbsleute nach Hauſe brachten und dort mit Vortheil 

verwertheten. =- Die ſocialpolitiſche Wichtigkeit der Jahrmärkte zeigte ſich 

1 7: i Ki it, S. 494). 

| 1389, 11. Mil. Rerind. (Ett, TE 95 1881. Beil. N. Vin. 

N 18 0. a Ben GE aden aL. €, 8. 303. 
3 „Die Stat 5 beſucht durch viele Fremde, welche A 38 8 MINE 

aus dem deutſchen Reiche, aus Böhmen und Mähren hier zuſ 
Crems, ad ann. 1615). 
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beſonder3 zur Zeit der Reformation, wo vom deutſchen Reiche zahlreiche 

Broſchüren, Bücher und Bilder gegen die katholiſche Kir<he hieher gebracht, 

öffentlich feilgeboten und unter das Volk verbreitet wurden.?) 

Wie bedeutend und umfangreich der hieſige Handel und Producten- 
verfehr und ſomit das Geſchäftsleben im Mittelalter war, ergibt ſich aus - 
dem kaiſerlichen Zolltarif, der 1523 für Krems aufgeſtellt wurde. Es 

kommen darin folgende Artikel vor. 

Kolonialwaaren: Geſponnen Gold und Silber, gueldene Tuecher, Sammet, 

Attlas, Tamaſchky, Taffet, Seidentuecher, guelden und Seidenporten, Nägel und 

Muskatblie, Muskatnuß, Zimetrörn, Pfeffer, Saffran, Venedigiſche und Cölniſche 

Sprengſeiden, Schamlott, Imber, Laſur, Preſillien, Roſin, allerlay Zuer wie der 

genennt iſt, Galgand, Parißkherner, Zittwer, Zibeben, Tadlkherner, Welſche Weinberl, 

Quekſilber, Zudig, Waidgarn, Mandl, Paumöll, Weyrach, Timian, Aſand, Gumi, 

Anei8, Coriander, Calmuß, Olivi, Caviar, Lemoni, Sandl und Papier, Wax, Zinober 

und Grienſpat, Reiß, Lorber, Schwebl, Waidtaſchen, Saiffen, Hütterich, Kyreiden, 

Weinſtain, Sueßholz, Khäß, Schmalt, Inſlit, Schmer, Gänsfedern, Phlaumen, Roß- 

haar, Khuhaar, Pöch, Feigen, Poksherndl, Tiſchlerleimb, Hark, Schaffwoll, Zien, 

Bley, Meſſing, Glokenſpeiß, Schießpulver, Salliter und Loröl, Vogelleimb, Haar, 

Garn, End, Allaun, Menig, Saupörſter. Von dieſen Waaren zalt der Centner 2 dl. 

Hanf und Haar der Ctr. 2 dl. Leinbatt, härene, zwilchene, rupfene 

pr. Stü 1 dl. 
Wüllen Tue<. Was3 die Gwandtſc<hneider an Behaimbiſchen Tuech in 

beeden Jahrmarkten kauffen, geben ſie vom Stu>h 4 dl. Alle die Gwantſchneider, 

ſo nit untern Hütten aufſchneiden, ſondern unter den Fleiſchbenkhen und auf den 

Wägen feil haben, geben vom Schnit und Standt 16 dl. 
Stahl und Eyſen, ſo man nach Böheimb führt : Schwerter, Meſſer, ungefaßte 

Klingen, Hufeyſen, Pflugeyſen, Krautkhöſſel per Ctr. 2 dl. 
Khürſchverwer<: Vom Hundert Härmel, Fuchspälg, Eltei8pälg, Khünigl, 

Aichhorn 4 dl. Ferner ſind aufgeführt: Zobl, Mader, Luchs, Piber, Otter, Wolfs-, 
Dachs8-, Bärnhäute, Zmaſchen und Lampfell, Khazen und Haſenpälg. 

Unter den gemainen Kaufmans Guettern von einem Nürnberger 
Faß 8 dl., von einem Stokviſch 16 dl. Von einem Wagen Khokzen 8 dl. Von einer 

Thunnen Hönig, Häring, Allen, Höchten 4 dl. Von einer Truchen Pameräntſchen 

oder Margaran Aepfel 9 dl. 

Von einer Truchen mit Meßgewandt, Creißen und dergleichen Ornaten 16 dl. 
Von einem Wagen Nuß, Khlezen 16 dl., mit lebendigen Viſchen 7 dl. Von einem 

Khramer, der die Khramb auf einem Roß fuert, und am Wochenmarkt feil hat 4 dl. 
Von einem Khörbl Khramer, der den Khorb auf dem Nuggen tregt 2 dl. 

(5 Ein Thündl Bier zalt 2 dl., ein Emer Prandwein 4 dl., ein Müelſtain 2 dl., 
ein Schliefſtain 1 fl. 

„., ) Im Jahre 1558 geſtand Hans Ernreiter aus Paſſau, ein lediger Geſelle, 
in een Verhör, auf dem Markt zu Krems ſchädliche Bücher öffentlich feilgeboten 
und über die '100 verkauft zu haben, unter andern den Pasquillinus, ſo ſie das 
ekö en Ene jw Daſing haben mehr als Zehne, die 30 DE hin 

im letzten Markt i . (Wiedemann, Geſch. d. Re 10 445% 5 ' rkt zu Krems feilgehabt und verkauft. ( 
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Bei den andern Waaren vom Gulden werth8 1 dl. Waß die Behaimb und 

andere auß Linker Markht auf dem Waſſer herab und hie auflegt und durcfüren, 

geben vom Stu>h durchaus 4 dl. 

Vom Vieh: Von einem Oxen 2 dl., von einem Roß 4 fl., von einer Khue, 

Schwein, Khalb, Schof, Khib, Lamp, Spenſau, Gannß, 10 jungen Hienern, 10 Päntl 

Bögl, 1 Haſen, zalt man 1 dl, 

* Heut und Fel: Von einer Oxen, Khue, Hirſchen oder Elend3haut 1 dl., ſie 

ſei geworc<ht oder ungewor<t. Von 10 Fellen 1 dl. 

Standgeld in Jahrmärkten: Wer Rög>h, Wames oder Hoſen feil hat, 

wer Schuech feil hat oder -Glaß, wer Schlair, Pfaiten (Hemden), Hauben u. dgl. feil 

hat, gibt 8 dl. Dasſelbe zalt Eyſen, Kupfer und Zinnwaar. Der Sailer und Hueterer, 

die Ständ mit hulzernen Schiſſeln, Perchtold8gadnerarbeit und Dräxlwerch, fremde 

Hafner, Buechfürer per Stand 32 dl. 

Traid und Mell: Alles Getraid, ſo man auf den Schöffen für fueret von 

einem Muth zway gehauffte Mäßl und darzu 4 dl, Vier Mäßl machen einen Meßen 

und 16 Gupf auch einen Metzen. Von einem Muth Mell hier verfauſſt oder an der 

Müll gekaufft, gibt man Mellrecht 30 dl. 

Hülſenfrüchte : Arbeiß (Erbſen), Voglhanif oder Magen (Mohn), gibt ain 

Muth ein Caſtenmaßl: und 4 dl. 

Hiernach haben ſich unſere Zöllner zu Krems bei Amtzentſezung und ſc<werer 

Straff zu halten.) 

Da bei dem regen Verkehr die gewöhnlichen Kaufhallen nicht 

genügten, ſo wurden für die Zeit des Jahrmarktes ſtets eigene Markt- 

hütten aufgeſchlagen und zwar auf den öffentlichen Plätzen der Stadt, 

hauptſächlich auf dem Pfarrplaße, damals Friedhof, der die Pfarrkirche 

umgab. Im XVU. Jahrhundert kam es darüber zu einem Streite zwiſchen 

der Stadt und dem Pfarrer, der das Aufſchlagen der Markthütten auf 

dem Jriedhofe nicht mehr dulden wollte. Der Schlüſſelamtmann zu 

Krems Pankraz Raiger zeigte an, daß der Pfarrer Andreas Römer den 

Friedhof um die Kirche neu einweihen, und das Aufſchlagen der Markt- 

hütten dort nicht mehr geſtatten wolle, was zum großen Nachtheil des 

kaiſerlichen Kammergutes wäre, da die ausländiſchen Kaufleute wegbleiben 

würden, wenn ihnen kein bequemer und feuerſicherer Ort angewieſen 

würde.?) Der Landesfürſt befahl dem Pfarrer das Aufſeßen der Markt- 

hütten auf dem Friedhofe nicht zu hindern. ?) Der Streit erneuerte ſich 

aber unter Dechant Lambert. Der Stadtrath antwortete dieſem, er bedauere, 

daß fein größerer Plat für Markthütten vorhanden ſei; auf dem Hohen- 

markt ſeien die Tuchhändler, auf dem Korngrieß die Körnerfrüchte, die 

Kupferwaaren und die Gwäntler zu Markte kommen, der Hafnerplaß 

1) 1523. Urbarium des hieſigen Schlüſſelamtes f. 1-15. 
2) 1539, 15. Sept. 
8) 1539, 19. Sept. 
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aber ſei zum Haarmarkt beſtimmt, und der Dominikanerfreythof mit den 
Leinwandhütten angefüllt, ſonderlich auf dem Simonimarkt, der den erſten 
übertrifft; zu Wien und auch an anderen Orten ſei gar geſtattet in den 

Kreuzgängen feil zu halten. ?) Es blieb beim Alten. =- Da bald darnach 

die Pfarrkirche umgebaut wurde und großer Mangel an Geld eingetreten 
war, ſo erlaubte der damalige Biſchof von Paſſau, Erzherzog Leopold, 
im Einverſtändniß mit dem Rathe der Stadt, „daß hinfüran drei Zeill 
hütten und nicht mehr auf dem Freudhoff neben gemainer Stadt Rath- 
hauß der läng8 nach mögen aufgeſchlagen, und denjenigen Kauffleuthen, 

ſo zu dem Kirchengebäu eine ergebliche Geldhilff erlegen, auf ein, zwei 

oder drei Leib verliehen werden ſollen. ?) =- Im Jahre 1653 conſentirte 

Pfarrer Mathias Schlegel, daß auf dem Friedhofe außer der Mauer 

für Hutſtepper und andere Kaufleute Hütten aufgerichtet werden. 3) Früher 

blieben die Hütten vom Jacobimarkt bis zum Simonimarkt ſtehen; im 

Jahre 1753 wurde verordnet, daß die Jahrmarkthütten jedesmal nach 

geendigtem Jahrmarkt ſogleich abgebrochen und im Rath8gewölbe eingelegt 

werden ſollen. *) =- Im Jahre 1782 erſchien ein Befehl, daß keine Markt- 
hütten mehr in der Landſtraße längs den Häuſern aufgeſtellt werden. 

Nicht gering anzuſchlagen iſt auch die rührige Kleininduſtrie, 

welche ihre Producte auf den Jahrmärkten verwerthete. Nun waren aber 

alle wichtigen Gewerbe in Krems vertreten (vgl. Seite 405), welche zur 

Marktzeit reichen Abſaß ihrer Arbeiten fanden, ohne dafür Marktgeld 
bezahlen zu müſſen. =- Fremde Kaufleute durften ihre Waaren nur 
mit Erlaubniß der Stadt feilbieten. So wurde 3. B. 1452 Kaufmann 
Häna aus Neuhaus, welcher mit ſeinen Tuchwaaren ohne Erlaubniß in 
die Stadt gefommen war, verhaftet und ſein Gut mit Beſchlag gelegt; 
erſt auf Verwendung des Herzog8 Albrecht wurde er aus dem Arreſt 
entlaſſen und ihm ſein Gut gegen Revers herausgegeben. *) =- Das 
Hauſiren hatte ſchon Kaiſer Ferdinand 1, verboten. Im Jahre 1570 

erſchien ein neues Verbot de8 Hauſirens8 der Krämer mit der Motivirung, 
daß ſie keine Steuer zahlen und den ordentlichen Kaufleuten ſchaden.*) 

Wo ſo viele Leute aus allen Gegenden zuſammenſtrömten, konnte 
es nicht an Dieben und Betrügern fehlen. So zeigte 1559 die 

1) 1598, 13. Aug. 
; 2) 1621, 27. Dct. (Stadtarchiv). Claudius Weiß, ein Handel8mann aus Wien, 

erlegte baar 1000 fl.; Dominicus Lang aus Wien 100 fl. (1624); Michael Raimund 
aus Wien 100 fl. (1630). (Pfarrarchiv). 

8) 1653, 9. Oct. 
4) 1753, 12. Sept, 
4 1432, Andreastag. (Rever3). 
8) 1570, 18. Dec, Korneuburg. (Stadtarch.) 
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Stadt der Regierung an, daß ſich am Eſelſtein (bei Krems) 15 ſchlechte 

Menſchen aufhalten, die in Marktzeiten die Beutel abſchneiden; die 

Regierung möge helfen, da Eſelſtein der Jurisdiction von Grafenegg 

unterworfen ſei. ?) 
Daß die Stadt von den Jahrmärkten einen großen Gewinn hatte, 

ergibt ſich aus Folgendem. Zm Jahre 1662 wurde von der Regierung 

eingeführt, daß für jeden Gulden Werth auf alle Waaren, welche in 

Krems (und den 18 mitleidenden) Städten verkauft würden, ein Zoll 

von 4 Pfg. gezahlt werde. Die Stadt befürchtete mit Recht, daß die 

Kaufleute die hieſigen Märkte nicht mehr ſo zahlreich beſuchen und in 

Folge deſſen die Märkte in Verfall gerathen würden. Dies geſchah auch 

wirklich; die Kaufleute gingen nach Znaim auf den Markt. Da die 

Bitte der Stadt um Linderung des Beſtandes des 4 Pfg. Aufſchlages 

ind um Verhinderung des Znaimer Marktes erfolglos blieb, kaufte ſich 

die Stadt mit 65.000 fl. von dieſer Steuer los und ſchrieb an alle 

Handelsſtädte, daß von nun an von keinem Kaufmanne oder Juden dieſer 

Aufſchlag mehr erhoben werde.?) 
Die Juden lieferten zu den Jahrmärkten ſtets ein großes Contingent. 

Es war daher der Stadt ſehr unlieb, als im Jahre 1700 die Juden 
Miene machten, die Kremſer Jahrmärkte nicht mehr zu beſuchen. (S. 287). 

Die Urſache war die gerichtliche Strangulirung eines diebiſchen Juden 

Namens Mathias Perliner im April 1700. Da dies Ausbleiben der 

Juden von den Jahrmärkten dem kaiſerlichen und dem Stadtgefälle merk- 

lichen Schaden brachte, ſo wurden die Juden aufgefordert, ihre Beſchwerden 

gerichtlich vorzubringen. Sie thaten dies in einer Beſchwerdeſchrift, welche 

17 Puncte enthielt. Die Stadt Krems, gleichfalls aufgefordert ſich zu 
verantworten, verfaßte eine ſechs Bogen ſtarke Vertheidigungsſchrift, in 
welcher ſie die Beſchwerden widerlegte. *) 

Die Eingabe ſchließt mit folgenden Worten: „Der mähriſchen Judenſchaft 

Bann iſt alſo eine Sach von großer Gefärlichkeit, nicht allein dem publico und denen 
comerciis, ſondern auch denen privatis ſehr ſchädlich, und kann fünftighin zu üblen 

congequenzen gereichen, wann denen Juden kein gebüß eingelegt, und ihnen der“ 

gleihen machinationes nicht ſollten eingeſtellt werden. Euer Excellenz wollen ho<h- 

vernünftig erwägen, daß wir nichts thun werden, wodurch wir unſere Märt ver- 

ſchlagen könnten, was durch Verſcheuchung der Juden geſchehen würde. Dev Schaden, 

den wir jeht ſhon gelitten, iſt ſehr groß, und wir bitten, daß die Zuden bei Conſi8- 

eirung ihres Hab und guts compellirt werden, auf unſern Märkten wieder zu 

erſcheinen“. 

1) 1559. (Miſſ. Prot.) 
?) 1662, (Miſſ. Prot.) 
*) Mitgetheilt in Kinzl's Chronik, S. 260, 
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Die Juden erſchienen auch wieder auf den Jahrmärkten zu Krems, 
aber leßtere verloren von Jahr zu Jahr ihre ehemalige Bedeutung, 
obwol ein Regierungsdecret vom 20. December 1817 allen in- und aus- 
ländiſchen Krämern erlaubte, die öſterreichiſchen Jahrmärkte zu beſuchen. = 
Gegenwärtig ſind die Jahrmärkte auf drei Tage reducirt?) und haben 
bei dem leichten Verkehr und den vielen beſtehenden Gewerben, 'die für 
die Bedürfniſſe der Stadt mehr als genügen, ihre Bedeutung verloren, 
ſo daß man ſchon davon ſpricht, ſie ganz aufzulaſſen. Faſt nur das 
Landvolk hat noch ſeine Freude daran. 

Wochenmärkte, 
In allen Städten bildete ſich durch den täglichen Bedarf von 

Leben3mitteln ein beſtimmter Plaß, auf welchem zu gewiſſen Zeiten ſolche 
zu haben waren. So gab es in Krems den „täglichen Markt“, wo Grün- 

waaren feilgeboten wurden. ?) Victualien waren in den Läden und Gewölben 
jederzeit zu kaufen; das Privilegium Rudolph's vom Jahre 1305 geſtattete 
der Stadt die freie Zufuhr von Fleiſch, Brod und anderen Victualien 
und überließ die Obſorge auf Maß und Gewicht dem Stadtrathe*), 
inSbeſondere bezüglich Brod und Fleiſch. Es muß aber auch frühzeitig 
in Getreide ein großer Umſaß geweſen ſein, weil die Stadt Krems ein 
eigenes Maß (Metzen, Eimer) hatte. *) In einem Vergleich beider Städte 
vom Jahre 1402 heißt es: „Wer Körner auf dem Wochenmarkt zu Krems 
kauft und nicht Bürger iſt, ſoll es allda nicht wieder verkaufen, ſondern 
ausführen. Nach dem Wochenmarkt ſollen die Waaren abgeführt oder zur 
Fronwaag, d. i. in das Waaghaus gelegt werden. *) König Ladislaus 
bewilligte der Stadt, Wein und Getreide auf dem Korngries zu verkaufen. *) 

Die Spur einer Ueberwachung des Marktes zum Schutze der kaufenden 
Menge findet ſich in einer Verordnung Albrecht U. vom Jahre 1340. 
Eine wirkliche Marktordnung kommt im Jahre 1504 vor. Der aufgeſtellte 
Marktrichter ſollte beſonders den Vorkauf wehren, das heißt den Unter- 
und Zwiſchenhandel, durch welchen die Waare von dem urſprünglichen 
Erzeuger in großen Quantitäten billig 'gekauft und dann zum Schaden 

1) Jahrmarkt8ordnung vom 21. November 1860. 
2) „in foro cotidiano“ 1288. (Vgl. S. 22). 
8) Die Handfeſte Rudolph Il. vom 24. Juni 1395 ſagt: „Prot, Fleiſch und 

alles vailes Dinh ſol zu der Stat fueren, ſwer da wil durch daz jar und ſol es 
vreileich vail haben“. (Strobl, a. a. O. 1881. Beil. Nr. IV. 58). 

*) Abt Hadmar von Melk (1212-1217) wies zur Verbeſſerung des ſog. 
| dg pee + Melk eine Mühle zu Krems mit dem Dienſt von 2 Metzen Weizen 
Kremſer Maßes an. (Keiblinger, Geſch. Melk, 1. 384). 

s) 1402, Sonntag nach Egyd. 
6) 1453. 
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der Kleinkäufer theuer verkauft wurde. =- Die Abmeſſung der Körner 

geſhah durch geſchworne „Traidabmeſſer“ im Waaghaus, wo die 

„Fronwaage“" ſich befand. Erzherzog Ferdinand befahl 1524, daß Alle, 

welche hier Körner verkaufen, ſolche durch geſchworne Stadtmeſſer mit 

der Stadt Meßen abmeſſen laſſen, dann die hieſigen bürgerlichen Kaufleute 

ihre Waaren herein und hinaus beim Sclüſſelamt anſagen ſollen. ?) Im 

Jahre 1752 wurde für das Waag- und Niederlagamt ein eigener Beamter 

aufgeſtellt und die Gewölbe- und Brodſißerei in Beſtand verlaſſen. ?) Die 

jüngſte Wochenmarktordnung der Stadt Krems datirt vom 21. Nov. 1860. 

Bezüglich des ſogenannten Vorkaufes gab es ſtets Streitigkeiten. 

Im Jahre 1453 entſchied König Ladislaus einen Streit zwiſchen Bürgern 

und dem Stadtrath durch ſeine Räthe Jörg von E>hartsau und Conrad 

Holzer, Hubmeiſter in Oeſterreich, dahin, daß auf dem Korngries das 

„Fenel“ (Fähnlein) nach der Frühmeſſe bis 8 Uhr aufgeſteckt werde; 

in dieſer Zeit ſollen die Bürger und Bäcker ihren Bedarf an Korn ein- 

kaufen. *) Deſſenungeachtet kamen auch ſpäter ähnliche Klagen vor. So 

zum Beiſpiel rügte 1546 der Schlüſſelamtmann zu Krems den Mißbrauch 

des Vorkaufs am Wochenmarkt, Hohenmarkt, Tandlmarkt, wodurch der 

Zoll umgangen und das Einkommen des Wochenmarktes geſchädigt wird. 

In einer diesfälligen Warnung heißt es: Die hieſigen Vorkäufer laufen 

vor die Stadt und faufen alles auf, was durch die „Pehaimb- und 

Paueröleut" hereingeführt wird, und verkaufen es dann „auf das Höchſt“ 

am Markttage. Fleiſchhauer und Lederer kaufen auf dem Gey alles Vieh, 

Schmalz und andere Sachen und verführen es gegen Wien zum Verkauf, 

ohne es zu verzollen ; die Hieſigen können in Folge deſſen um ein ziem- 

liches Geld nichts befommen. Fleiſchha>erknechte, die nicht Bürger ſind, 

kaufen in der Faſten Häringe, Aale und dergleichen und verfaufen ſie 

auf dem Wochenmarkt, ohne einen Zoll dahin zu geben. Vorkäufer kaufen 

allerlei Fragnereien, beſonders von Kirc<berg und Melk, und bringen 

keinen Zoll zum Thor. Bürger kaufen auf dem Gey Waizen, Korn, Haber 

und Mehl, als ob ſie es für ihr Haus gebraucht und pactiren jo mit 

dem Bauer, daß er beim Hereinführen keinen Zoll geben darf. Hand- 

werker faufen von den Steyerern und Paſſauern Klingen, Meſſer und 

Sichel in kleinen Fäſſern, wovon kein Zoll gegeben wird. Hieſige Bürger 

1) 1524, 25. Aug. Wien. Eine fremde „Maſſerei“ wurde nicht geſtattet. 

2) 1752, 29. Mai. (Miſſ. rot.) 7; ; ; 

5 1453, Wien, Ser Pangraß. In früheren Zeiten ſtellte man zur Zeit 

des Marktes ein Kreuz auf und hing daran einen Handſchuh als Zeichen des Stadt- 

friedens. Später band man ans Kreuz ein Stück Leinwand und ſo entſtand die 

Marktfahne (das „Fenel“). Im Stadtarchiv befindet ſich ein derartiges altes Marktzeichen, 
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helfen fremden Kaufleuten mit ihren Waaren durch die Thore „ſchlaipffen" 

gegen das königliche Verbot laſſen Bürger fremden Saffran in ihren 

Häuſern am Simonimarkt wägen und verkaufen. Er werde ſolche 

Schmälerung des Kammergutes ferner nicht dulden und warne ſie daher 

bei Strafe vor ſolchen Contrabant und großen „Fürkhauf“.") =- In 

Jahre 1623 verbot der Rath ven Vorkauf der Lebensmittel auf dem 

Markte, wodurch die Preiſe um's Vierfache ſteigen ; man möge das 

Bauernvolk ſelbſt verkaufen laſſen.?) =- Es war eben ein Kampf des 

Prohibitivſyſtems mit dem Freihandelsprincip. Die Bürger ſorgten natürlich 

in erſter Linie für ſich ſelbſt (mag man dies immerhin ſpießbürgerlich 

nennen). Zuerſt kauften die Bürger für den täglichen Hausbedarf, dant 

erſt die Gewerbsleute und Proviſioniſten. Kaiſer Joſeph II. hob das 

Privilegium des Vorkaufes auf, und es ſollte jeder das gleiche Recht 

haben, auf Märkten zu kaufen und zu verkaufen. *) =- Die Beſchwerden 

wegen des Uebelſtandes beim Verkauf der Victualien dauerten indeß bis 

in die neueſte Zeit fort, daher in der Gemeindeſizung vom 20. Sey“ 

tember 1861 das Verbot des Vorkaufes aufgehoben und der Beginn ds 

Verkaufes auf beſtimmte Stunden (5 Uhr im Sommer, 6 Uhr im Winte) 

feſtgeſebt wurde. 

Die Wochenmärkte wurden von den Bewohnern der Umgegend 

fleißig beſucht und von der Regierung hierin begünſtigt. Als die 

Herrſchaft Dürrenſtein ihre Unterthanen hindern wollte, in Krems 

Wochenmärkten Getreide und anderes einzukaufen, erſchien ein kaiſerlichet 

Gegenbefehl.) In einem Berichte an den Erzherzog Leopold über die 

drohende Invaſion aus Böhmen (1619) ſagt der Stadtrath : „Man habe vom 

Bauernvolk, ſo von Altpölla, Waidhofen, Gars, Reb, Eggenburg, Meiſſau 

und Sitendorf hieher auf den Wochenmarkt gefommen, gehört, daß kein! 

Böhmen im Anzug ſeien. Die Bauern brachten auf den Wochetmart 

und täglich allerlei Victualien, als: Hühner, Gänſe, Enten, Vögel, iet 

Milch, Milchram, Butter, Schmalz, Salat, Rettich, Zwifel, Spinah 

Gries, Erbſen, Brei, Linſen, Gerſte, Kohl, Kraut, Rüben und dergleich! 

Kräuterwerk, dann Obſt, Aepfel, Birnen, Zwetſchken, Nuß und dergleichen 

in die Stadt zum Verkauf. 5) Den Breibauern wurde es vom Stad 

übel vermerkt, daß ſie auf dem Wochenmarkt keinen Brei hereingebrach 

1) 1546, Urbar des Sclüſſelamtes Fol. 18. 
2) 1623, Rathsbefehl. 
3) Gigl, Geſchichte der Wiener Marktordnung (Arch. XXXV. 1 ff). 

49) 1572 (Stadtarchiv). Martt, 
z) 1623, Befehl des Rathes gegen den Vorkauf der Lobensmittel auf dem 

ut be 
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ſondern damit nach Stein gefahren waren; man beſchloß, keinen beim 

Stadtthore hinauszulaſſen. *) 

Desgleichen gab es wegen des Wochenmarktes häufigen Streit 

mit der Nachbarſtadt Stein. Die Kremſer hatten 1584 eine neue Wochen- 

marktordnung publicirt, worüber Bürgermeiſter und Räthe in Stein 

contra Richter und Rath in Krems bei der Regierung ſich beklagten, 

und um Erkenntniß baten. Sie ſagten, ſie ſeien vor etlihen 70 Jahren 

der Wochenmarktfreiheiten theilhaftig erklärt worden. Max I. habe 1508 

zwiſchen beiden Städten wegen des Regimentes, Salzhandel, Wochenmarktes 

entſchieden, allein die Kremſer handeln entgegen. Es kam in dieſem 

Streite ſogar zu Thätlichkeiten. Rudolph 11. entſchied hierüber, beide 

Städte ſollen Commiſſarien zu einem Vergleich wählen, und wenn dieß 

nicht fruchte, folge die Entſcheidung der Regierung. Der Vergleich kam 

am 10. Jänner 1595 über Zapfenmaß, Wochenmarkt, Jahrmarkt 2c. 

zu Stande. 

Auch an Beſchwerden über den Markt fehlte es nicht. Jacob 

Lambertus, Dechant in Krems, zeigte der Regierung an, daß die Brod- 

ſaßung in beiden Städten ſehr vorſchriftswidrig ſei, und mit den Körner- 

preiſen in keinem Verhältniſſe ſtehe. Ferner, daß man in der Faſtenzeit 

die Fleiſchbänke offen halte und Fleiſch ausſchrotte, daß man aber das 

Kälberne nur viertelweis hergebe, und daher die Armen und Kranken es 

entrathen müſſen. Mit dem Fiſchverkauf ſtehe es noch ſchlechter, höchſtens 

ſchwache, ſchlechte, matte, „blede“, halb abgeſtandene Kärpflein könne man 

haben um theures Geld, einen Hechten aber durchaus nicht. Andere 

Fiſche, Grundeln und Koppen, befomme Niemand als die Gaſtgeber und 

Rathsfreunde.?) Die Regierung befahl dem Stadtrath, jj (0er. De. 

Klagen binnen kurzer Friſt zu äußern. Der Stadtrath ſagte, er ſchie 

ohnehin alle Wochen einmal 3 Bürger mit einem Kanzelliſten herum, 

das Brot zu viſitiren, und werde jeder geſtraft, der nicht das Gewicht 

einhält. Fleiſch werde nicht verkauft in der Faſten, es jei ſogar einigen 

Fremden, Peſenbindern u. dgl., die in der Stadt mit allerlei Fleiſch, 

Geflügl 2c. in der Faſtenzeit hauſirten, ihre Waare weggenommen und 

in's Spital getragen worden. Die guten Fiſche, als: Alen, Grundeln, 

Koppen, Ferchen, Aechen 1. dgl. bekomme Jedermann, der ſie bezahlt; 

da aber der Herr Dechant oder vielmehr ſeine Leute ſo viel auf Borg 

nehmen, geſteht man ihnen oft feine Fiſche, denn wenn die Rechnung 
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dann zum Herrn Dechant kommt, iſt er unwirſch, und kommt ihm das 

Zahlen hart an.?) 

Bezüglich des Standortes beſtimmte die Marktordnung vom Jahre 

1655, daß a) die Getreidewägen auf dem Korngries ſtehen, im Winter 

von 7--9, im Sommer von 5--8 Uhr. Niemand darf mehr als einen Mut 

kaufen. b) Die Holz-, Latten-, Schindel-, Kraut- und Rübenwägen ſollen 

vor dem Prucner- und Höllthor ſtehen, 6) die leeren Wägen auf dem 

Hafnerplaß, 4) die Fragner und Käsſtecher auf dem täglichen Markte. 

Was nicht verkauft wird, darf nicht mehr aus8geſeht werden. ?) Der 

Körnereinſaß fand ſchon vor 300 Jahren im Dominikanerkloſter ſtatt, 

denn der Prior desſelben überließ 1551 der Stadt „ain Caſten zu 

einſchüttung des erkauften Traidts“ gegen eine Vergütung. 3) Der Plaß 

führte daher den Namen „Korngries“. Im Februar 1818 wurde der 

wöchentliche Körnermarkt hier eröffnet. (Vgl. S. 406). Der Umſaß an 

diverſen Körnerfrüchten betrug 1859 112.846 Metßen (faſt die Hälfte 

Hafer). 

Das Martktſibgeld von Feilſchaften gehörte der Kirche. Am 

10. April 1764 eröffnete das Krei8amt, daß mit Bewilligung Sr. Majeſtät 

zur Hebung des herabgefommenen Kirchenvermögens 2 Pfennige Markt- 

ſibgeld von jeder Perſon eingehoben werden ſollen, wie Herr Dechant 

angeſucht habe. Später (1787) wollte die Gemeinde das Marktſitgeld 

(per 190 fl. jährlich) zur Stadtbeleuchtung verwenden, und wurden 

zwiſchen Stadtrath, Pfarre und n. ö. Regierung mehrere Scriften 

gewechſelt, wornach der Bezug wie bisher der Kirche blieb, weil nach- 

gewieſen wurde, daß die Kirche dieſe Einnahme nicht entbehren könne, 

um die Erforderniſſe zu bedecken.) Am 31. October 1792 nahm die 

Gemeinde von der Kirche das Marktſitgeld auf 12 Jahre um 170 fl. 

jährlich in Beſtand. Ein Regierungsdecret beſtimmte ſpäter, daß zwei 

Drittel des Pachtes auf die Dauer des Bedürfniſſes der Kirche zukommen. *) 

Gegenwärtig iſt die Gemeinde im Genuſſe des Marktſikgeldes. Die neueſte 

Wochenmarktordnung für die Stadt Krems datirt vom 18. März 1879. 

Das Erträgniß der Wochenmärkte iſt für die Stadt nicht unbedeutend. 

Nach dem Voranſchlage für das Jahr 1884 wurden berechnet : 2080 fl. 

1) 1613. (Miſſ. Prot.) 

Ee 7. Juni. Schuldbrief des Kloſt ür 150 fl. i . 
ie] Kreisamt, 3. MOR E70T ; AER IEEE IEEE 202 
*) Kreisami Krems, 6. April 1831, Z. 3822. 



451 

Körnerabmaß und Einſaß, 1635 fl. Marktfize und Butterwage, 2000 fl. 

Horn- und Stechviehmarkt, 6 fl. Schweinſtandzins, 40 fl. Wagen- und 

Pferdeſtandgeld, 211 fl. Brücdkenwaggeld. 

Viehmarkt. 

Aus einer Liſte von 1454 über die auf den Simonimarkt zum Verkaufe 

gebrachten Ochſen iſt zu erſehen, daß einſt ein ſtarker Viehmarkt zu 

Krems geweſen. Gegenwärtig wird jeden Dienſtag in der Vorſtadt 

Hohenſtein am Plate vor dem Schlachthaus ein Viehmarkt (Schweine, 

Kälber, Hornvieh) abgehalten.) = 1815 wurde bewilligt einen zweimaligen 

Pferdemarkt in Krems zu halten, nämlich am Donnerſtag nach Oſtern 

und Donnerſtag vor Simoni. 

Verkehr. 

Die Donauſtraße war von jeher lebhaft beſucht und benüßt. 

Schon die Römer bauten (wie oben S. 3 erwähnt wurde) am Ausgang 

der Wachau ein Caſtell zu Mautern, um die Donauſtraße zu bewachen. 

Zur Zeit der Völkerwanderung zogen hier die barbariſchen Horden in 

zahlloſen Schaaren durch. Karl der Große drängte auf ſeinen ſiegreichen 

Zügen gegen die Avaren donauabwärts, und fehrte triumphirend zurück. 

Die Ungarn tobten im wilden Drange donauaufwärt8; von Pöchlarn 

und Medelik (Melk) ſchifften bis Mutaren (Mautern) mit ihrem Wohl 

und Weh die Nibelungenhelden. Die ehrwürdigen Kreuzfahrer pilgerten 

zu Hunderttauſenden (1091, 1147, 1189) den Strom herab nach dem 

gelobten Lande, um das Grab des Erlöſers zu befreien und mit Thränen 

und Blut zu beneßen. Wohlbefrachtete Kehlheimer fuhren von Regensburg 

(dem Ausgangs8punct des ganzen Verkehres von Mitteldeutſchland) auf 

der Donau herab, und kehrten in langen Schiffzügen mit den Artikeln, 

welche der Oſten gewährt, von zahlreichen Pferden gezogen in die Heimat 

zurück ; ſchwäbiſche Ruderſchiffe und flachgebaute Flöſſe aus dem holzreichen 

Gebiete des Inn und der Traun verkehrten in wetteifernder Reihenfolge 

auf derſelben. Dieſer Verkehr hatte für Krems eine um ſo wichtigere 

Bedeutung, weil am linken Ufer auf der Strecke von Grein bis Korneu- 

burg fein größerer Ort als Krems war, und weil Krems das Privilegium 

der „Ladſtatt“ beſaß.) 

1) Aufgetrieben wurden im Jahre 1883 3744 Ochſen, 4099 Kälber, 2872 

Schweine, 1111 Lämmer und Kißen. (Nach ämtlichem Verzeichniß). 

2) Da dieſes Privilegium der Stadt wohl Nußen, dem Lande aber Schaden 

brachte, verlangten die Stände wiederholt deren Abſtellung, namentlich auf dem 

Innsbruder Landtag 1518. (Arch. XU. 253). | 
2 * 
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Die vielen Donauarme und Sandbänke erſchwerten die Schiffahrt. 
Die Donau lief einſt der Stadt viel näher und hatte ihr Hauptgerinne 
gegen den Wagrain (Wachrain, Wagram) zu. „Von Melk kann man derzeit 
recte hinab auf Radendorf fahren, jedoch allda bei dem Arm, wo Non- 
dorf geſtanden, anländen", ſagt eine Aufzeichnung des Abtes Gregor von 
Melk vom Jahre 1681.1) König Ferdinand 1. verlangte 1529 von Andreas 
Ungnad, daß er ein oder zwei geſchickte landkundige Leute aus Krems 
befannt gebe, welche die Landfahrt und „Furt der Thuenaw“ kennen, 
damit dieſelben zu Raths8tagen mit Erkundigungen gebraucht werden 
könnten. ?) 

Im Allgemeinen ſtrebt die Donau ihrem rechten Ufer zu ; jedenfalls 
verfolgte ſie früher einen nördlicheren Lauf als heute. Einer alten Tradi- 
tion zufolge ſoll die Donau durch die „Saugaſſe“ (jehige Herzogſtraße, 
Göglſtraße) gefloſſen ſein. Es iſt dies wohl eine Verwechslung mit einem 
Donauarm, der einſt in der Nähe der Stadt ſich befand. Noc< im Jahre 
1587 bog ein Donauarm oberhalb des jeßzigen Exerzierplaßes hinab 
gegen das ſogenannte Höllthor, floß durch die Au und vereinigte ſich in 
der jehigen Holzlagſtätte mit dem Hauptſtrome. Die hiedurch gebildete 

Inſel hieß der „Werd“, und zwar der „obere Werd“ bis in die 

Nähe des Höllthores, der „untere Werd“ von dort ab bis zur Aus- 

mündung des Armes. Die Inſel war Eigenthum der Stadt, gab viel 
Holz und diente den zahlreichen Fiſchern dazu, ihre Hütten und Geräth- 
ſchaften dort zu unterhalten. =- Noch im vorigen Jahrhundert floß ein 

Donauarm durch die Zwettlerau und heutigen Krautäcker bei Weinzierl.*?) 

Die Nähe der Donau hatte für die Stadt auch eine Schattenſeite, 

nämlich die Gefahr der Ueberſchwemmungen und Eis8gänge (vgl. Kap. 45). 

Um dieſen Uebeln vorzubeugen, geſchah wenig oder nichts. Im Jahre 1456 
forderte der Abt von Oſterhofen die Stadt zur Mitwirkung auf, damit 
künftiger großer Schaden durch die Donau verhütet werde, und erſuchte, 

daß auch die Stifte Admont und Monſee von ihr dazu angewieſen 

werden.) An alle an der Donau gelegenen Städte erging 1454 ein 
Befehl de38 Landmarſchalls v. Walſee, alle „Erich“, die an vielen Enden 

in der Donau geſchlagen ſind und die Naufahrt hindern, zu entfernen. 

= Unmittelbar vor Krems, in der Nähe des jetzigen Donau-Dampf- 

ſchiffahrt8-Landung5plates, befindet ſich eine Felſen bank, welche die 

!) Keiblinger, Geſchichte Melk, IIl. 60. 
2) Archiv 1.6. XXI1. 142. 
3) Nach Acten im Pfarrarchiv. 
*) 1456, Freitag vor Dyoniſius. (Stadtarchiv). 
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Schiffahrt beirrt und im Hochwinter die gefährlichſten EiSanſchoppungen 
verurſacht. Durch die neu erfundene Methode des Majors der Geniewaffe, 
Herrn Johann Lauer, wurden 1881 Felſenſprengungen unter dem Waſſer, 

ohne das zu zertrümmernde Object anzubohren, durch Dynamit-Patronen 
mit Erfolg vorgenommen. Dank der neuen Donauregulirung iſt eine 
endliche Beſeitigung dieſer gefährlichen Felſenbank zu hoffen. 

Eine bedeutende Förderung des Verkehr3 geſchah durch die Errich- 

tung der Donaubrüde zwiſchen Stein und Mautern, weil dadurch die 

beiden Ufer miteinander verbunden wurden. Das Privilegium zum 

Schlagen der Brücke vom Jahre 1463 beſtimmte keinen Ort dazu, ſondern 

ſagte nur : „zwiſchen beden ſteten, oder wo in das an denſelben ennden 

am peſten füget.“1) Der Mautner und Brückenmeiſter wurde vom Landes- 

fürſten geſeht, das Mautgefälle floß in die l. f. Kammer. König Max- 

milian I. befahl 1510 dem Vicedom, die Brücke zu ſchüßen. Zur Zeit 

des ertheilten Privilegiums war die Steiner-Brücke außer Wien die einzige 

über die Donau, da die Linzer erſt 1497 das Recht erhielten, eine 

Donaubrücke zu ſchlagen. =- Die Solidität der Brücke ließ Manches zu 

wünſchen übrig. So ſchildert zum Beiſpiel das Journal der <urfürſtlichen 

Armee (welche ſich in Krems zum Entſaße Wiens 1683 ſammelte) die 

hölzerne Brücke, welche oberhalb Stein über die Donau gebaut iſt, als 

„nicht ſonderlich verwahrt“, da ein „continuirliches Schwanken“ ſtattfinde, 

wenn man über dieſelbe geht, reitet oder fährt. ?) 

Die Brücke fiel oft als ein Opfer der tückiſchen Donau bei Eis- 

gängen; noch öfter erlitt ſie Beſchädigungen durch Schiffe, welche die 

enge Durchfahrt verfehlten und die Brückenjoche verleßten.*) Die Hexr- 

ſtellung koſtete jedesmal große Summen.*) 1805 wurde ſie von den 

Ruſſen, am 15. Juli 1866 von den Oeſterreichern abgebrannt. In neuerer 

Zeit iſt Hoffnung, daß eine ſtabile Stein- und Eiſenbrücke ſtatt der 

mittelalterlichen hölzernen (vom Volke ver „große Gattern“ genannt) 

1) Das Donaubrücken-Privilegium datirt aus Neuſtadt, 17. Juni 1463 (vgl. 

oben Seite 36). ; 7 2 

1] a Wien in und aus der Türkenbedrängnis 1529--1683. Wien, „1883. 

3) Das leßte große Unglück geſchah am 2. September 1884, wo drei Remor- 

queure der Donau-Dampfſchiffahrt8-Geſellſchaft ſich quer an die Joche legten und nur 

mit ungeheurem Koſtenaufwande gehoben werden konnten. Die Paſſage blieb vier 

Mon 9 wurde durch ein Transportſchiff unterhalten. 

u IRL 1536 wollte - Withelm Freiherr von Roggendorf zu Perſen- 

beug eine Brücke über die Donau ſchlagen, worüber von beiden Städten Bericht 

abgefordert wurde, damit nicht durch dieſe neue Brücke den umliegenden Städten 

und Fleken großer Nachtheil, anderſeits aber denen von Perſenbeug wenig Nußen 

erwachſe. (1536, 10. Juni, Wien. Stadtarchiv). 
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gebaut werde, um den ſtarken Verkehr zwiſchen beiden Ufern zu vermitteln 

und die empfindlichen Störungen zu verhindern. 

Neubelebt wurde die Donauſtraße durch die Fahrt der Dampf- 

ſchiffe. Das erſte Dampfſchiff „Marianne“ paſſirte ſtromaufwärt3 Krems 

am 13. September 1837. Die Fahrt von Wien bis hieher dauerte von 5 Uhr 

Morgens bis 6 Uhr Abends. In neuerer Zeit verfehren im Sommer 

täglich Perſonen-Dampfboote ſtromauf- und abwärts, und die zahlreichen 

Schlepper haben die Ruderſchiffe vermindert, doch fahren immerhin noch 

Ruderſchiffe, beſonders Flöſſe mit Holz und Steinen. Am 8. Juni 1875 

wurde eine eigene Dampfſchiffſtation für Krems eröffnet, jedoch nur für 

Perſonen. Frachten müſſen in der nahen Station Stein aufgegeben werden. 

Die Poſt, welche von Wien in das deutſche Reich befördert wurde, 

berührte Krems nicht, da die Reichsſtraße im BV. O. W. W. angelegt 

war. Nur ausnahmsweiſe ging ſie durch Krems, als nämlich zur Zeit 

der erſten Türkeninvaſion, welche das V. O. W. W. bedrohte, die Poſt 

auf das linke Donauufer verlegt wurde. Die Poſt ging damals von Linz 

nach Mauthauſen, Grein, Perſenbeug, Agspach, Krems und von hier nach 

Neuſtift, Stockerau, Wien. Von Linz bis Krem8 waren 5 Poſtboten mit 

einem Monatsgeld von 24 fl. für 3 Pferde aufgeſtellt für die ſchnelle 

und ſichere Beförderung der Regierungserläſſe. Der Eilbote hatte zu 

Pferde in jeder Stunde eine deutſche Meile zurückzulegen, und mußte 

ſtets in Bereitſchaft ſtehen. *) Erſt im Jahre 1778 wurde in Krems eine 

ſtabile Poſtſtation errichtet, und zwar erhielt Auguſtin Gigl hiezu das 

Privilegium. 

Im Jahre 1831 wurde eine Poſtbotenfahrt von Krems nach 

Wien über Stockerau, wöchentlich zweimal, verſuchsweiſe begonnen, und 

ſpäter definitiv fortgeſeht. Wöchentlich zweimal ging ein Poſtwagen nach 

St. Pölten. Im Jahre 1858, wo die Weſtbahn eröffnet wurde, verkehrten 

täglich 5 Stellwägen und 2 Poſtwägen nach St. Pölten. In neuerer 

Zeit hat ſich das Poſtweſen ſehr gehoben. Gegenwärtig verkehren Poſt- 

wägen nach St. Pölten, Gföhl, reſp. Göpfrik und Zwettl, Melk, Horn, 

Spitz und Ottenſchlag. =- Ein Aerarial-Poſtamt wurde am 1. Juni 1869 

eröffnet und damit ein lang gehegter Wunſch der Kremſer erfüllt. Gleich- 

zeitig trat das Telegraphenamt ins Leben. 

Die Fahrſtraßen nach den verſchiedenen Richtungen wurden im 

Laufe der Zeit hergeſtellt und verbeſſert. -- Herzog Albrecht befahl 1453 

den Weg zwiſchen Stein und Tirnſtein fahrbahr herzuſtellen, und zwar 

!) Dberleitner, Deſterreichs Krieg8weſen unter Ferdinand Il. (Arch. 1. c. XXI. 61). 
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ſollten diejenigen, welche Weingärten an ver Straße haben, den Weg 

repariren. *) 1641 befahl der Stadtrath dem Stadtkämmerer, den Weg 

hinter dem Kapuzinerkloſter, „weil ſolcher ſchlecht und bb3 wäre“, ſogleich 

zu repariren. =- 1782 wurde die Straße über Hohenſtein nach Gföhl 

gebaut. Zur Herſtellung der Wege war Zug- und Handrobot in natura 

zu leiſten; (1753 wurde mit dem ſtädtiſchen Commiſſär Weyerrauch ein 

Abkommen getroffen, die Robote in Geld zu reluiren, und zwar für 

den Zug 1 fl., für die Handrobot 12 fr. täglih zu bezahlen, welcher 

Betrag 1761 auf 20 kr. und 6 kr. gemäßigt wurde). =- 1821 wurde 

die durch freiwillige Concurrenz gebaute Straße von Krems nach Haders- 

dorf eröſfnet, was zur Folge hatte, daß die fremden Wirthe von nun an 

lieber in die Landgegend fuhren, um Wein zu kaufen, weil ſie das 

Stekenbleiben im Hohlweg bei Eſelſtein fürchteten. = 1826 kam die 

Straße von Mähren nach Krems zu Stande. =- 1842 erſchien ein 

Regierungs8befehl, die Fahrwege, die beſonders im Frühjahr und Herbſt 

geradezu unpaſſirbar ſeien, auf Koſten der Gemeinde herzuſtellen. = In 

neuerer Zeit (1857) wurde die Kremsthalſtraße eröffnet, welche das 

Waldviertel auf einem kürzeren und bequemeren Wege mit Krems 

verbindet. Auch die Straße nach Langenlois über Gneixendorf beſteht erſt 

ſeit 1870. 

Am öſtlichen Theile der Stadt fließt die Krems und mündet bei 

Weinzierl in die Donau. Die Krems entſpringt bei Hartenſtein im 

Weinsbergerwald und windet ſich durch tief eingeſchnittene Thäler in 

einer Länge von 7?/3 Meilen (55'6 Kilometer) im öſtlichen Laufe zur 

Donau. Das Waſſer treibt mehrere Mühlwerke, darunter 3 Kunſtmühlen 

und ſpeist die große Lederfabrik im Rechbergerthal. Gewöhnlich führt ſie 

nur wenig Waſſer, bei Gewittern ſchwillt ſie jedoch gefahrdrohend an. 

Schon im Jahre 1563 heißt es von ihr in den Acten : „Daß Waſſer, 

dy Krembs genannt, iſt ein Gewaltiges Waſſer, wan Platzregen khumbt“. 

Die große Verwüſtung im Kremsthal durch den Wolkenbruch am 5. Sep- 

tember 1855 iſt noch in friſcher Erinnerung.) 

Ueber den Kremsfluß hatte die Stadt zwei Brücken zu erhalten, 

und Höllthor. Ueber das Schlagen der Brücke 

87 ein Bericht an den Statthalter gemacht. 
beim Höllthor wurde 15 

ſtellten im Jahre 1731 dem Stadtrathe vor, 
Die bürgerlichen Faßzieher 

1) 1453, Freitag nach Lorenzi, Wien. 

» 9) Ueber die große Verwüſtung im K 

vgl. Kapitel 45. 
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daß dieſe Brücke den Paſſanten ſehr nüßlich ſei, beſonder5 wenn bei der 
Au ein Anzug gemacht werde. 

Die 1754 aus Stein gebaute Brücke vor dem Wienerthor, 
welche man als ein „Werk für ewige Zeiten geſchaffen“ hielt, wurde 1757 
von den anſtürmenden Wogen und großen Holzſtämmen weggeriſſen. Da 
in dem Moment des Einſturzes ſich viele Menſchen auf derſelben befan- 
den, gingen alle rettungslos verloren. Die Brücke wurde auf Magiſtrats- 
befehl „auf eine andere Art“ hergeſtellt. ?) -- 1826 ſollte eine Kettenbrücke 
ſtatt der hölzernen gebaut werden, was jedoch an der Hartnäckigkeit des 
Gemeindeausſchuſſes ſcheiterte. Der Kettenſteg unterhalb der Brücke kam 
1826 auf Betrieb des damaligen Kreishauptmanne8 Graf Conſtantin 
Wicenburg zu Stande. Der Kettenſteg im Rechbergerthale wurde 1828 
gebaut und beim Wolkenbruch 1855 weggeriſſen. 

Ein großer Gewinn für den Verkehr war das Zuſtandekommen 
einer Eiſenbahn. Die erſte Anregung dazu ging von dem gebornen 
Kremſer Franz Wertheim aus, der am 18. December 1858 in einer 
Sitzung der Handel3kammer die Verlängerung des Stockerauer Bahn- 
flügels bis Krems, vorzüglich aus Gründen des Wein- und Körnerhandels 
befürwortete. Am 5. April 1860 recognoscirte ein Ingenieur der Ferdi- 
nand8-Nordbahn das Terrain wegen des Bahnflügels, der jedoch nicht zu 
Stande kam. Während des Baues der Franz Joſeph8bahn (April 1868) 
überreichte die Stadt zwei Petitionen wegen einer Flügelbahn von Absdorf 
nach Krems, nämlich an den Verwaltungsrath der Franz Joſephsbahn 
und an das Handelsminiſterium. Eine Deputation ſchilderte in beredten 
Worten die Nothwendigkeit und Rentabilität dieſer commerciellen Verbin- 
dung. Dieſe Bahn kam auch wirklich zu Stande. In der Sißung des 
Abgeordnetenhauſes vom 27. April 1869 wurde beſchloſſen, daß der 
Verwaltungsrath der Franz Joſeph3bahn den Flügel Krem3-Absdorf drei 
Monate nach Vollendung der Hauptlinie Wien-Budweis dem öffentlichen 
Verkehr übergeben müſſe. Am 10. Jänner 1872 wurde die Flügelbahn 
eröffnet. Täglich verkehren drei Localzüge nach Wien und von dort zurück. 
Die Fahrdauer beträgt circa drei Stunden, mit Benüßung des Schnell- 
zuges von der Station Ab8dorf aus anderthalb Stunden. Ueber die 

Frequenz und Rentabilität derſelben geben folgende Zahlen Aufſchluß. 
Im Jahre 1883 wurden von der Station Krems 42.759 Perſonen und 
9,234.650 Kilogramm Frachten, ungerechnet 336.696 Eilgut, abgeſendet. 

Angekommene Frachten 8,302.940 Kilogramm. Die erzielten Einnahmen der 
Station betrugen 129.886 fl. -- Da die Linie Absdorf-Krems eine Sackbahn 

) 1757, 1. Juni. Befehl des Magiſtrates. 

Ein er
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iſt, ſo trägt man ſich mit der Hoffnung, daß von der 1885 errichteten Local- 
bahn St. Pölten-Tuln ein Flügel von Traismauer nach Mautern und von 
da mittelſt ſtabiler Ueberbrückung der Donau bis Krems gebaut werde, was 

für die Zukunft der Stadt Krems von großer Bedeutung wäre. 

38. Kapitel. 

Verfaſſung und Verwaltung. 

Das Bürgerrecht. 

Bürger war ein Jeder, der innerhalb der Stadt oder Vorſtadt 

einen Grundbeſiß hatte und zu den Laſten der Stadt beitrug. Nur dieſe 

„Altbürger“ genoſſen urſprünglich das Recht in dem Stadtrath zu ſiken 
und hießen daher auch Rath3bürger.) Dieſe geriethen ſpäter in Conflict 

mit den Handwerkern und Kleinbürgern, welche auch Anſprüche und Rechte 

geltend machen wollten, von denen aber der Stadtrath ſagte, daß ſie „nur 

Inwoner ſeien, jung und neukomen leut, die die ſtat nach irm wolgevallen 

wolten regiern“.2) Doch mußten die Rathsbürger ſchließlich dem fort- 

ſchreitenden Zeitgeiſte Zugeſtändniſſe machen; wie anderwärts, ſo war 

auch hier ſpäter die bürgerliche Eigenſchaft nicht mehr unbedingt an Haus 

und Grundbeſiß gebunden, ſondern es konnten auch Handwerker Bürger 

werden, ſie mußten jedoch das Recht durch Entrichtung einer beſtimmten 

Taxe erwerben und den Bürgereid leiſten. *) 

Das Bürgerrecht wurde feierlich ertheilt. Der angehende Bürger 

erſchien vor dem verſammelten Stadtrath (größtentheils an Freitagen) 

und legte den Bürgereid ab. Die Namen wurden von dem Stadt- 

ſecretär in das Bürgerbuch“) eingetragen. So legte z. B. der kaiſerliche 

Rath Georg Bayer 1561 das Bürgergelübde ab, daß er beider Städte 

Nuten und From fördern, allen Nachtheil und Schaden verhüten und 

wenden, auch dem Bürgermeiſter, Richter und Rath in ziemlichen Sachen, 

jedoch in allweg unvergriffen ſeiner habenden kaiſerlichen Befreiung und 

1!) Erbbürger, cives honestiores, rathsfähige Geſchlechter, Patricier. (Vgl. 

Luſchin, a. a. O., S. 200). 7 ; 
2) 1453. Etreit über Weinhandel und Weinichänken. (S, 399). 

3) Alte Bürger-Namen von Krems 1273--1493 ſiehe bei Strobl, a. a. O. 1882, 

S. 57 ff. Die Namen der älteſten Familien ſiehe bei NNZ... 8: DO. SS. 616. 

s 4) Bürgerbuch 1533-1625. In gepreßtes Leder gebunden. Nach dem Revolt- 

jahre 15389 befinden ſich einige leere Blätter. Nach dem Jahre 1600 wurden auh die 

Bürgermeiſter mit dem Jurament eingetragen, welches ſie vor der gebräuchlichen Wahl 

ablegen mußten. 


